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Krankheitsbehandlungen am 
Biobetrieb
Achten Sie vor der 
Vermarktung  
unbedingt auf die 
Wartefristen.

Josef gitterle

Vor einem Verkauf von Tieren 
oder deren Produkte muss die 
Wartefrist nach einer Behand-
lung unbedingt eingehalten 
werden. Bei konventioneller 
Vermarktung reicht die Einhal-
tung der gesetzlichen Wartefrist. 
Wird ein Tier oder dessen Pro-
dukte (Fleisch, Milch, ...) bio-
logisch vermarktet, muss die 
Wartefrist verdoppelt werden. 

Wartefrist

Mit dem Ausfüllen und Unter-
schreiben des Viehverkehrs-
scheines bestätigt der Verkäu-
fer, dass die vorgeschriebene 
Wartefrist eingehalten wurde (... 
auf der Rückseite des Viehver-
kehrsscheines zu lesen). Wird 
dennoch ein Tier zur Zucht oder 
Weitermast vermarktet bevor 

die Wartefrist vorbei ist, muss 
auf dem Viehverkehrsschein 
das Medikament und das Ende 
der Wartefrist für Fleisch bzw. 
Milch vermerkt werden. Da-
bei ist wichtig, dass Sie die 
gesetzliche und bei biolo-
gischer Vermarktung auch 
die doppelte Wartefrist 
anführen. Ein münd-
licher Hinweis an den 
Käufer über die Me-
dikamentenbehand-
lung ist nicht nach-
vollziehbar und folg-
lich auch nicht aus-
reichend! 

Aufzeichnungen

Sämtliche Krankheits-
behandlungen sind 
durch Sie oder Ih-
ren Tierarzt am Ab- g a -
beschein oder Krank- heits-
behandlungsblatt einzutragen! 
Die Eintragung ist auch bei Imp-
fungen, Enthornungen, Eigen-
behandlungen mit Naturheil-
mitteln und Homöopathika not-
wendig. Achten Sie darauf, dass 
die Wartefrist und die Ohrmar-
kennummer - bei Tieren ohne 

Ohrmarkennummer die genaue 
Bezeichnung - eingetragen wer-
den. Behandelte Tiere sind zu 
kennzeichnen.
Für jedes vom Tierarzt verab-
reichte bzw. abgegebene Medi-
kament muss ein Behandlungs- 
bzw. Abgabeschein aufliegen. 
Auf jedem Medikament muss 
ein „Pickerl“ mit der Signatur 
des Tierarztes vorhanden sein. 
Alte abgelaufene Medikamente, 
Leergebinde sowie Arzneimit-

Vor gemeinsamer Al-
pung oder Weide ist bei 
Schafen ein Räudebad 
durchzuführen.� Foto: Aichner

Bei biologischer Vermarktung ist die gesetzliche Wartefrist 
des Medikamentes zu verdoppeln.� Foto: TVM

telreste sind umgehend zu ent-
sorgen oder dem Tierarzt zu-
rückzugeben.

Homöopathie

Laut EU-Bioverordnung sind 
phytotherapeutische Erzeug-
nisse (z.B Pflanzenextrakte) und 
homöopathische Erzeugnisse 
den chemisch-synthetischen al-
lopathischen Tierarzneimitteln 
oder Antibiotika vorzuziehen. 
Bei der Tierbehandlung auf dem 
Biobetrieb spielt die Homöopa-
thie erfreulicherweise eine im-
mer größere Rolle. 
Homöopathische Arzneien in 
den Potenzen D4 und höher 
bzw. in C2 und höher (zB D12, 
C6, C200) verursachen keine 
Wartezeit. Ein großer Vorteil v.a. 
in der Milchlieferung. Auf Mi-
nisteriumsebene ist derzeit die 
Möglichkeit in Diskussion, dass 
man Homöopathika in der Apo-
theke kauft und ohne Tierarzt-
verschreibung einsetzen kann. 
Eine Entscheidung sollte es in 
den nächsten Wochen geben.

Schafbehandlungen

Schafe dürfen idR nur dann auf 
die Alm oder Gemeinschafts-
weide getrieben werden, wenn 
vorher das Räudebad oder eine 
gleichwertige Behandlung 
durchgeführt wurde. Folglich 
muss auch ein Behandlungs-/
Abgabeschein am Betrieb auf-
liegen. 
Bei Wurmmitteln ist vor einer 
Vermarktung auf die lange War-
tezeit zu achten. Auch wenn 
die Entwurmung gemeinsam 
mit dem Räudebad durchge-
führt wird, muss eine eigene 
Bestätigung über das Entwur-
mungsmittel und die Behand-
lung vorliegen.  


